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DeutscherReich.
Verordnung, betreffend Abänderungenund Ergänzungender Te-

legraphenordnung vom 21. Juni 1872, und der Verordnung vom

24. Januar 1876, betreffend Abänderungen und Ergänzungen
der Telegrapheuordnung vom 21. Juni 1872.

Vom 26. August 1877.

, l) Aufgabe von Telegrammen.
Jm Deutschen Reichs-Post- und Telegraphengebiete können

Telegramme auch bei den Bahnposten, und zwar in der Regel

i
« «

« »H,»o»stw»aen zur
"1«g"e’ie

Emphenbotenund den Landbriesträgernbei der Bestellung von

Telegrammen oder Postsendungen zur Besorgung der Aufgabe
übergeben werden. Ferner können an größerenVerkehrsorten
sämmtlichePostanstalten, auch wenn mit diesen eine Telegra-
phen-Betriebsstelle nicht verbunden ist, zur Annahme von Te-

legrammen ermächtigtund kann die Benutzung der Briefkasten
zur Auslieferung von Telegrammen gestattet werden.

Bei der Mitnahme der Telegramme durch die Telegraphen-
boten und die Landbriesträgerkommt eine Zuschlagsgebührvon

10 Pf. siir jedes Telegramm zur Erhebung.
«

L) Weiterbeförderung
Die Weiterbeförderungvon Telegrammen über die Tele-

graphenlinien hinaus erfolgt nach Wunsch des Absenders ent-

weder durch die Post mittels eingeschriebenenoder gewöhnlichen
Briefes, oder durch Eilboten oder«durch Post und Eilboten,
oder durch Estafette.«

Der Aufgeber hat die Art der von ihm Verlangten Wei-

terbeförderung in einem taxpflichtigen Zusatze vor der Adresse
anzugeben. Das Verlangen der Weiterbeförderungmittels ge-

wöhnlichenBriefes kann durch den als ein Taxwort geltenden
Vermerk (P. U.) ausgedrücktwerden. .

v

Die Kosten für Weiterbeförderungdurch Estafette sind stets
vom Aufgeber zu entrichten. Wenn die Weiterbesörderungei-

nes Telegrammes über den Orts-Bestellbezirk einer Telegra-
phenanstalt hinaus als uneingeschriebener Brief stattfindet, ist
nur das Porto für einen gewöhnlichenBrief zu entrichten.

3)Erstattung von Gebühren für Antworts-
« Telegramme.

Die Erstattung der nicht zur Verwendung gekommenen Ge-

s

«0

Whth Welche für vorausbezahlte Antworts-Telegramme hin-
«

BeförderngJ

terlegt waren, kann nur an den Aufgeber des Ursprungs-Te-
legrammes und auf Verfügung des General-Telegraphen-Am-
tes erfolgen-

4) Telegrammbestellung
Die Telegramme werden bei der Aufnahme, bezw. gleich

nach der Ankunft bei der Adreßanstalt adressirt, wemtidie of-
fene Bestellung nicht ausdrücklichverlangt ist, verschlossenund

erforderlichen Falles mit Empfangsscheinen versehen.
Empfangsscheinewerden nur ausgestellt für:

«

, .

»

»

-

dringendeTelegramme
« f

,

Telegramme mit bezahlter Antwort,
Telegramme mit bezahlter Empfangsanzeigeund

telegraphische Post-Anweisungen
» Das Nachtelegraphiren von Telegrammen findet, auch ohne
daß es ausdrücklichverlangt worden, statt, sofern der neue

Aufenthaltsort des Adressaten unzweifelhaftbekannt ist und sich
am neuen Adreßorteeine Reichs-Telegraphenanstaltbefindet.

Endlich kann Jedermann, erforderlichen Falls nach gehö-
rigem Ausweise (auch brieflich), verlangen, daß die bei einem

Telegraphenamte ankommenden und in dessen Bestellbezirkihm
zuzustellendenTelegramme an eine von ihm angegebeneAdresse
bestellt bezw. weiter befördert werden.

»

«

5) Bestellung durch Telegraphenboten.
Staats- sowie Dienst- und dringende Privat-Telegramme,

welche dem Boten als solche Seitens des abfertigenden Beam-

ten bezeichnet werden, sind mit Vorrang vor anderen Tele-

grammen zu bestellen. Sofern Privatbriefkasten oder Einwürse
sich an der Thür 2e. des Empfängersbefinden, können die Te--

gramme, für welche Empfangsscheine nicht ausgestellt sind, in

jene Briefkasten 2c. gestecktwerden.

Telegramme, welche den Vermerk ,,eigenhändig«tragen--
sind stets an den Empfänger selbst zu bestellen.-

Telegramme, welche die Bezeichnung,,bahnhoslagernd«
tragen, werden an den Bahnhofsvorsteher oder dessen Stellver-

treter abgegeben. .-

Jst weder der Empfänger, noch sonst Jemand aufzufinden,
der das Telegramm annimmt, so hat der Bote, wenn es sich
um ein Telegramm handelt, für welches ein Empfangsschein
ausgefertigt ist, oder wenn sichfür die Bestellung eines Tele-

«-·.« . -....

»,...z,·-. ,. ...

grammes ohne EmpfangsscheyinPrivatbrieskastenoder ein

«-
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anderer Weg der Bestellung nicht darbietet, einen Benachrichti-
gungszettel in der Wohnung 2c. des Empfängers zurückzulassen,
bezw. an die Eingangsthür anzuheften, das Telegramm selbst

aber zum Amte zurückzubringen.Mit den Telegrammen, welche

mit einem Vermerke wegen der eigenhändigenBestellung ver-

sehen sind, ist in gleicher Weise zu verfahren, wenn der bezeich-
nete Empfänger selbst nicht angetroffen wird.

6) Unbestellbare Telegramme
Von der Unbestellbarkeit eines Telegrammes und den Grün-

den der Unbestellbarkeit wird dem Aufgabeamte telegraphische
Meldung gemacht. Liegt für die Unbestellbarkeit eines Tele-

grammes ein Grund vor, welcher nicht ohne Weiteres aus

dienstlicher Veranlassung beseitigt werden kann und muß, und

ist der Absender des unbestellbaren Telegrammes aus der Un-

terschrift oder auf andere Weise mit genügender Sicherheit be-

kannt, dann wird die Unbestellbarkeitsmeldung diesem gegen

Bezahlung einer Gebühr von 30 Pf. übermittelt-
7) Zeitpunkt der Einführung und Geltungsbereich

Die gegenwärtigeVerordnung tritt am l. September 1877

in Kraft. Für den inneren Verkehr der KönigreicheBayern
und Württemberg, sowie für den Wechselverkehr dieser beiden

Staaten findet dieselbe nicht Anwendung.
Jn Bezug aus den telegraphifchen Verkehr mit dem Aus-

lande kommen die Bestimmungen der bezüglichenTelegraphen-
Verträge zur Anwendung.

Berlin, den 26. August 1877. .

Der Reichskanzler.
Jn Vertretung: Stephan.

Königreichpreußetn
Gesetz,betreffend das Hinterlegungswesen. Vom 19. Juli 1875.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.,

verordnen, mit Zustimmung der beiden Häuser des Landtages
»der Monarchie, was folgt:

Erster Abschnitt.
Bestimmungen für die Landestheile, in welchen die

Depositalordnung vom 15. September 1783 gilt, mit

Ausschluß der Gebietstheile der Provinz Hannover. .

§. l. Mit dem l. Januar 1876 gehen die Vermögensbe-
stände der sämmtlichenGeneraldepositorien in das Eigenthum
des Staates über. Dieselben werden unter dem Namen Hin-
terlegungsfonds zu einem besonderen, von dem übrigen

Staatsvermögen getrennt zu haltenden Fonds vereinigt.
Zu diesem Fonds sind auch die, von dem bezeichnetenZeit-

punkte ab bei den Depositorien eingehenden baaren Gelder

(§. Bl, Titel 1 der Depositalordnung) zu vereinnahmen.
§. 2. Ein besonderes Gesetz wird die Grundsätzeund Or-

gane der Verwaltung des Hinterlegungsfonds feststellen.
Bis zum Erlasse dieses Gesetzeserfolgt die Verwaltung von

dem Finanzminister durch die von demselben zu bestimmenden

Organe für Rechnung der Staatskasse nach Maßgabe der Be-

stimmung, welche der Hinterlegungsfonds hat, und der Ver-

pflichtungen, welche aus demselben zu erfüllen sind.
Dem Landtage ist für jedes Jahr ein Bericht über die Ver-

waltung vorzulegen. -

§. Z. Die Staatskasse haftet dem zum Empfange hinter-
legter Gelder Berechtigten für das Kapital zu dem hinterlegten
Betrage und für die Zinsen. .

§.4. Die Bestimmungen des Prozentsatzes, zu welchem
die hinterlegten Gelder verzinst werden, erfolgt durch Königliche
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Verordnung. Jn gleicher Weise kann der bestimmte Prozent-
satz für die Folgezeit erhöht oder herabgesetzt werden.

Beträge unter dreißig Mark werden nicht verzinst, höhere
Beträge nur insoweit, als sie mit zehn theilbar sind.

Der Beginn des Zinsenlaufes und der Endtermin der Ver-

zinsung bestimmen sich nach den Vorschriften des §. 19 der Ver-

ordnung vom 18. Juli 1849 (Gesetzsamml. S. 295).
Die Berechnung der Zinsen geschieht am Jahresschlusse,

oder wenn ein Abschlußder Masse erfolgen muß.
§. 5. Die Verzinsung hinterlegter Gelder, welche zu einem

von einem Bormunde oder Pfleger verwalteten Vermögen ge-

hören und zur Zeit des Ueberganges der Vermögensbestände
der Generaldepositorien auf den Staat zu einem höheren, als

dem nach §. 4 zu gewährendenProzentsatze verzinst werden, er-

folgt nach dem Prozentsatze, welchen sie in diesem Zeitpunkte ge-

nießen, und, sofern sie alsdann in den Depositalbüchernbei-

der Pfand- oder der Rentenbriefsmasse oder bei einer Hypothek
angeschrieben sind, in halbjährigen Terminen. Jm Uebrigen
finden die Vorschriften des §. 4 auf dies-eGelder gleichfalls An-

wendung.
§. 6. Bis auf Weiteres bleiben die gerichtlichenDeposi- .

torien und die auf deren Einrichtung und auf das Verfahren bei

denselben bezüglichenVorschriften bestehen, soweit nicht Abwei-

chungen aus den Bestimmungen dieses Gesetzes sich ergeben.

Jnsbesondere wird, wenn Gelder von den Betheiligten an-

genommen oder an dieselben ausgezahlt werden sollen, das De-

positalmandat nach Maßgabe der bestehenden Vorschriften von

dem Gerichte erlassen.
Jn den Angelegenheiten, welche die Verwaltung des im

§. Ibezeichneten Fonds betreffen, haben die gerichtlichen De-·

positalbeamten den Requisitionen der VerwaltungsbehördeFolge
zu leisten. Der Erlaß des Depositalmandates in diesen Ange-
legenheiten erfolgt durch die Verwaltungsbehörde.

§. 7. Die Vorschriften des §. 391 des Anhanges zur All-

gemeinen Gerichtsordnung und des §.108 der Grundbuchordnung
werden durch die Bestimmungen dieses Gesetzes nicht berührt.

§. 8. Jm Falle der Hinterlegung von Werthpapieren sind
die Depositalbeamten nicht verpflichtet:

I) die Ausloosung oder Kündigung der Werthpapiere
zu überwachen;

«

2) für die Einziehung neuer Zins- oder Dividendenscheine
oder der Beträge fälliger Zins- oder Dividendenscheine
von Amtswegen zu sorgen.

§. 9. Die Vorschrift des §.l Absatz 2 des Gesetzes, be-

treffend die Uebersendung von Geld nnd geldwerthen Papieren
aus den Depositorien an die Empfänger durch die Post vom

8. Juli 1865 (Gesetzsamml. S. 761) wird dahin abgeändert,
daß die Uebersendung durch die Post ohne Antrag des Em-

pfängers geschehen dars, wenn der Betrag dreihundert Mark

nicht übersteigt. «

§. 10. Die den Bestimmungen der §§. 1 bis 6, 8 und 9

entgegenstehendenVorschriften, insbesondere die Vorschriften der

Depositalordnung über die Unterbringung und Ausleihung der

Depositalgelder, sowie über die Theilnahme der einzelnen Mas-

sen an Vermögensstückendes General-Depositoriums treten

außer Kraft.

,
Zweiter Abschnitt.

Bestimmungen für den Bezirk des Appellationsge-
richtshoses zu Köln.

§. ll. Wenn Werthpapiere oder Kostbarkeiten nach Maß-

gabe des §· 60 der Vormundschaftsordnnng in Verwahrung ge-
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nommen werden sollen, so erfolgt die Verwahrung, sofern sie

nicht bei der Reichsbank geschieht, durch Hinterlegung bei der

Hauptkasse derjenigen Regierung, in deren Bezirk das Vor-

mundschaftsgerichtseinen Sitz hat.

§.12. Die Hinterlegung geschieht auf Grund einer dem

Vormunde oder Pfleger von dem Vormundschaftsgerichtezu er-

theilenden Anweisung.

§. 13. Die Anweisung muß, wenn sie auf Hinterlegung
von Werthpapieren gerichtet ist, enthalten-

1) den Namen, Stand und Wohnort des Vormundes

oder Pflegers;
2) den Namen, den Wohnort und, soweit es geschehen

kann, das Alter und den Stand des Mündels oder

die Bezeichnung der Angelegenheit, in welcher die

Hinterlegung erfolgen soll;
Z) die Angabe des Grundes, aus welchem die Vor-

mundschaft oder die Pflegschaft eingeleitet worden ist;
4) die Bezeichnung der Werthpapiere nach Gattung,

Nummern und Betrag, sowie nach den etwaigen son-

stigen Unterscheidungsmerkmalen;
ö) falls mit den Werthpapieren die dazu gehörigenTa-

lons oder Zins- oder Dividendenscheine in Verwah-

rung gegeben werden sollen, eine hierauf bezügliche

Angabe;
6) die Bezeichnung der Regierungshauptkasse, bei wel-

cher die Hinterlegung erfolgen soll.

Sollen Talons oder Zins-« oder Dividendenscheine zu

Werthpapieren, welche bei der Kasse sich bereits in Verwahrung
befinden,hinterlegt werden, so genügt statt der in den Ziffern
2, Z und 4 vorgeschriebenen Angabe eine Bezugnahme auf die

in Betreff der Werthpapiere selbst ertheilte Anweisung.

§.14. Wenn Kostbarkeiten hinterlegt werden sollen, se
muß die Anweisung enthalten:

1) die Bezeichnung derselben nach Gattung und Stoff,
sowie nach den sonstigen etwaigen Unterscheidungs-
merkmalen und besonderen Eigenschaften,

2) die in den Ziffern 1, 2, 3 und 6 des vorstehenden
Paragraphen vorgeschriebenenAngaben.

§. 15. Die Uebergabe zur Hinterlegung kann bei der Kasse
oder mittelst portosreier Uebersendung an dieselbe durch die Post
geschehen.
§. 16. Bei der Uebergabe ist die Anweisung (§§. 12 bis

14) nebst einer Abschrift derselben vorzulegen oder mit der zu

hinterlegenden Sache einzusenden. Die Kasse behält die Ab-

schrift zurück nnd bescheinigt auf der Anweisung die erfolgte
Hinterlegung.
§. 17. Eingehende Kostbarkeiten kann die Kasse durch ei-

nen Sachverständigenabschätzenoder Behufs der Feststellung
ihrer Beschaffenheitund ihres Zustandes besichtigenlassen.

Der Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung ist sodann
eine Abschrift des Gutachtens beizufügen,und daß dies gesche-
hen, in der Bescheinigung zu vermerken.

Die durch die Abschätzungoder Besichtigungveranlaßten
Kosten hat die Person, fiir welche die Hinterlegung erfolgt,
zu tragen.

Die Einziehung der Kosten geschieht in dem für die Bei-

ireibung der öffentlichenAbgabeu Vorgeschriebenen Verfahren;
Vor Erstattung derselben kann die Zurückgabeder hinterlegten
Sache nicht beansprucht werden.
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§. 18. Der Antrag auf Zurückgabeist bei der Kasse schrift-
lich einzureichen. Demselben ist der Nachweis der Berechtigung
zur Empfangnahme beizufügen. Die Kasse hat binnen einer

Woche den Antragsteller aufzufordern, die hinterlegte Sache in

Empfang zu nehmen, oder ihn von dem, der Zurückgabean

ihn entgegenstehendenBedenken oder Hindernißin Kenntniß

zu setzen.
Die Zurückgabeist, sofern es beantragt wird, bei einer

dem Wohnorte des Empfängers nahe gelegenen oder einer son-
stigen, in dem Antrage zu bezeichnendenSteuerkafse zu bewir-

ken. Die Uebersendung an die Steuerkasse geschieht auf Ko-

sten und Gefahr des Empfängers oder der von demselben ver-

tretenen Person durch die Post. Zur Deckung der Kosten der

Uebersendung kann ein Vorschußverlangt und von der Leistung
desselben die Uebersendung abhängig gemacht werden. Auf die

Kosten finden die Vorschriften des letzten Absatzes des vorste-
henden Paragrapen Anwendung.

§.19. Abgesehen von einein der Kasse etwa zugestellten
Arrest oder sonstigen Einspruch erfolgt die Zurückgabegiltig:

1) während der Dauer der Vormundschaft oder Pfleg-
schaft an den Vormund oder Pfleger smit Genehmi-
gung des Vormundschaftsgerichtes;

2) nach der Endigung der Vormundschaft oder Pfleg-
schaft an die nach den Vorschriften des bürgerlichen
Rechtes über die Zurückgabefreiwillig hinterlegter
Sachen zum Empfange berechtigte Person (Artikel
1941, 1937 ff. des bürgerlichenGesetzbuches).

Die Kasse kann behufs des Nachweises der Endigung der

Vormundschast oder Pflegschaft die Beibringung einer Beschei-
nigung des Vormundschaftsgerichtes verlangen.

§. 20. Auf die Regierungshaupttassen, soweit dieselben nach
diesem GesetzeSachen verwahren, finden der §. 8 dieses Geset-

zes, sowie die §§. 10, 12, 13, 14, 16 und 17 des Gesetzes,be-

treffend die Errichtung einer Depositenkasse für den Bezirk des

Appellationsgerichtshofes zu Köln, vom 24. Juni 1861 (Gesetz-
sammt. 1862, S. l) entsprechende Anwendung.

·

Dritter Abschnitt.

Bestimmungen für den Bezirk des Appellationsge-
richtes in Wiesbaden.

§. 21. Wenn:

1) Werthpapiere auf Inhaber,
2) Werthpapiere auf Namen, auf welche die Zahlung

dem Inhaber geleistetwerden kann,
B) Kostbarkeiten

gerichtlich in Verwahrung genommen werden sollen, so erfolgt
die Verwahrung, sofern sie nicht in Gemäßheit des §. 60 der

Vormundschaftsordnung bei der Reichsbank geschieht, durch Hin-
terlegung bei der Hauptkasseder Regierung in Wiesbaden.

§. 22. Die Annahme zur Hinterlegung und die Heraus-
gabe hinterlegter Sachen (§. 21) geschiehtauf Nequisition des

zuständigenGerichtes.

§. 23. Auf die Regierungshauptkassein Wiesbaden, so-
weit dieselbe nach diesem GesetzeSachen verwahrt, finden der

§.8, sowie der erste Absatz und die beiden letzten Absätzedes

§. 17 dieses Gesetzes entsprechende Anwendung.
«

§. 24. Die Werthpapiere, welche auf Verfügung eines dem

Bezirkedes Appellationsgerichtes in Wiesbaden angehörigenGe-

richtes bei der Hauptdepofitenkasse in Kessel hinterlegt sind,
sind an die Regierungshauptkassein Wiesbaden abzugeben.
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Vierter Abschnitt.
Allgemeine Bestimmungen

§. 25. Dieses Gesetztritt mit dem I. Januar 1876 in Kraft.

Mit der Ausführung desselben werden der Justizminister
und der Finanzminister beauftragt.

Urkundlich unter Unserer HöchsteigenhändigenUnterschrift
und beigedruckteinKöniglichen Jnsiegel.

Gegeben . . . . . den 19. Juli 1875.

(L. s.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck. Camphausen. Gr. zu Eulenburg.

Leonhardt. Falk. v. Kameke. Achenbach.
Friedenthal.

Revidirte Statuten der LehrerwittweusKassedes KöniglichenFrie-
drich-Wilhelms-Gymnasiums und der KöniglichenReal-, Elisa-

beths und Vorschulezu Berlin. Vom 25. November 1876.

§. l.

lichen Friedrich-Wilhelms-Gymnasiums, der Königl. Real-, Eli-

fabeth- und Vorschule zu Berlin haben unter dem 6. März
1853 eine am l. Juli desselben Jahres ins Leben getretene
Kasse gegründet, welche den Zweckhat, ihre Wittwen mit jähr-
lichen Pensionen (Unterstützungen)zu versorgen. Das Domi-

zil der Kasse ist Berlin.

§. 2. Mitglieder der Kasse. Jeder aneiner der vier

Anstalten etatsmäßigund mit Pensionsberechtigung angestellte
Lehrer ist berechtigt Mitglied der Kasse zu werden, hat sich je-
doch innerhalb sechs Wochen nach feiner Anstellung an einer

dieser Anstalten schriftlichzu erklären, ob er Mitglied der Kasse
werden will oder nicht.

Erfolgt dieBewerbung um die Mitgliedschaft erst nachher,
so hat die Generalversammlung der Mitglieder über die Zu-
lassung des Bewerberszu beschließen.— Die Zulässigkeit ist

aber auch dann noch an die Bedingung geknüpft,daß der Be-

werber die seit dem Tage seiner Anstellung an einer der vier

Anstalten von einem einzelnen Mitgliede gezahlten Beiträge so-
wie das Antrittsgeld nebst bit-»Verzugszinsen auf einmal an

die Kasse entrichtet.
§.3. Aufhören der Mitgliedschaft.

schaft und jeder Anspruch an die Kasse erlischt
l) durch freiwilligen, schriftlichanzuzeigenden Austritt,
L) durch dreimaliges kontinuirliches Unterlassen der Zahlung
fälliger Beiträge,

«

Z) durch Anstellung an einer anderen Anstalt,
4) durch Amtsentsetzung. -

Emeritirten Mitgliedern jedoch bleibt die Mitgliedschaft bei

regelmäßigerZahlung der Beiträge ausdrücklichvorbehalten. —-

Verläßt ein solches Mitglied Berlin, so ist es verpflichtet, dem

Verwaltungsrathe der Kasse schriftlich einen Bevollmächtigten
namhaft zu machen, derdie fällig werdenden Beiträge im Na-

men und auf Gefahr des Vollmachtgebers leisten foll. Zu
Korrespondenzen in solchen Angelegenheiten ist die Kasse nicht
verpflichtet
§.4. Einnahmen der Kasse.

A. Jedes Mitglied der Kasse zahlt
I) bei seiner Aufnahme ein Antrittsgeld von zwölf

Reichsmark,
)

2) einen jährlichenBeitrag von ebenfalls zwölf Reichs-
mark in vierteljährlichenRaten pränumerando im zwei-
ten Monate des Jahresquartals.

B. Neuangestellte Lehrer, welche Mitglieder zu werden wün-

schen, haben, wenn sie das vierzigste Lebensjahr über-

Die Mitglied-

Gründung und Zweck. Die Lehrer des König-
—

schritten haben, ein Antrittsgeld von 100 Reichsmark und-
wenn sie älter als funfzig Jahre sind, ein solches von

«200 Reichsniark in höchstensvier Terminen zu entrichten.
Benutzen sie die Vergünstigungder Theilzahlung, so ha-
ben sie über den Rest einen Schuldschein auszustellen,
für welchen, wenn der Tod vor dessenEiulöfung eintritt,
die Erben haften.

C. Wittwer oder Geschiedene, die eine neue Ehe schließen,ha-
ben in Beziehung auf diese nur dann das Recht zur Mit-

gliedfchaft, wenn sie auch während der Ehelosigkeit die

Beiträge regelmäßig gezahlt haben. Jst dies nicht ge-

schehen, so finden die Bestimmungen des §. 2 Alinea 2

auf sie Anwendung. Jst die Frau mehr als zehn Jahre
jünger als sie, so haben sie ein außerordentlichesAn-

trittsgeld von 200 Reichsmark zu entrichten, wobei die

oben (§. 4 B·)· angeführten Vergünstigungenund Regeln
gelten. — Jst der Mann aber mehr als 15 Jahr älter
als die«Frau, so ist eine mit Rechten für letztere verbun-

dene Mitgliedschaft überhaupt nicht zulässig.
D. Jm Falle der Ehescheidung eines Mitgliedes soll dieses,

wenn die Frau nicht für den schuldigen Theil gerichtlich
erkannt ist, verpflichtet bleiben, die Beiträge für die ge-

schiedene Ehefrau auch ferner zu zahlen. Kommt dasselbe
dieser Verpflichtung jedoch nicht nach, so soll dessen ge-

schiedene Ehefrau berechtigt sein, bis zu seinem Tode die

Beiträge zur Kasse statt seiner zu zahlen, um sichdie Pen-
sion zu sichern. — Verheirathet ein solches Mitglied
sich wieder, so ist dasselbe verpflichtet, nicht nur eventuell

die unter C. genannten Zahlungen zu leisten, sondern
auch für die zweite Frau, falls fie- dereinst der Wohlthat

dieser Kasse theilhaftig werden soll, nicht nur die Jah-
resbeiträge zu zahlen, sondern auch das Antrittsgeld und

sämmtlicheBeiträge vom Tage seines Eintrittes in die

Anstalt an sammt den Zinsen zu ösxz zu entrichten.

Jede nur einfach geleisteteZahlung wird in diesem

Falle als für die ges chiedene Frau entrichtet angesehen
ganz ohne Rücksichtauf die Bezeichnung oder Benennung,
die der Zahlende seiner Zahlung geben möchte. —- Ver-

heirathet die Geschiedene sich wieder, so ist ihr Ver-

hältniß zur Kasse damit gelöst,und sie hat keinerlei An-
.

spruch an dieselbe zu erheben.

§.5. Ausgaben der Kasse.
A. Die den Wittwen ehemaliger Mitglieder in jedem Jahre

aus der Kasse zu zahlende Pension beträgt die Summe

der im vorhergegangenen Jahre eingegangenen Bei-

träge der Mitglieder und der Zinsen des Stammkapita-
les dividirt durch die Zahl der vorhandenen Wittwen

(A—s—ZW)unter Abrundung auf volle Mark, dergestalt,
daß bei der Repartition überfchießendePfennige fortge-
lassen werden. Ab- und Zugang von Wittwen im Laufe
des Jahres bleiben auf die Höhe der im Anfange des

Jahres festgestellten Pension ohne Einfluß. Die durch
den Hinzutritt von Wittwen im Laufe des Jahres über

die Gesammtsumme der vorjährigenBeiträge und· Zinsen-
Einnahmen hinaus geleisteten Pensions-Zahlungen müs-
sen jedoch im folgenden Jahre von der zu Pensionen

zu verwendenden Summe vorweg in Abzug gebracht wer-

den, so daß nur die verbleibende Summe zu Pensions-
zahlungen verwendet werden darf. Auf die durch den

Abgang von Wittwen im Laufe des betreffenden Jahres
eintretenden Ersparnisse haben die übrigenWittwen kei-
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nen Anspruch, sondern diese fließenden übrigen zur Ver-

mehrung des Stammkapitales bestimmten Einnahmen zu.

Die Zahlung der Pensionen an die Wittwen er-

folgt am 2. Januar, am 1. April, am l. Juli und am

1. Oktober jedes Jahres in vierteljährlichenRaten pränu-

merandoz die Berechtigung neu eintretender Witwen be-

ginnt jedoch schon am l. Tage nach Ablauf der Gnadenzeit.
Uebergangsbestimmung Für die fünf Jahre

1876—1880 wird die Zahl der Wittwen bei obiger Be-

rechnung auf Zwanzig angenommen und der nicht zur

Auszahlung kommende Betrag zum Kapitale geschlagen.
Jn der Generalversammlung des Jahres 1881 soll über

diesen Punkt ein weiterer Beschlußgefaßtwerden.

B. Anderweitige Ausgaben zu machen ist die Kasse nur

auf Grund des Etats oder ausdrücklicher,den Statuten

nicht widersprechenderGeneralversammlungsbeschlüssebe-

fugt. Jn keinem Falle aber und unter keinem Vorwande

darf das Stammkapital je angegriffen oder zu anderen

Zweckenverwendet werden.

§. 6. Verwaltung der Kasse. Die Kasse wird ver-

waltet von dem Verwaltungsrathe Derselbe besteht

1) aus dem Vorsitzenden,
2) aus dem Stellvertreter des Vorsitzenden,
3) aus dem Rendanten,
4) aus je einem Mitgliede der vier Lehrerkollegien.

Der Vorsitzende, der Stellvertreter desselbenund der Ren-

dant werden von der Generalversammlung in ihrer Februar-
sitzung aus der Zahl der Kassenmitgliedernach·einfacher Stim-

menmehrheit auf je vier Jahre gewählt. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet das Loos. Die oben unter 4 genannten Mit-

glieder des Verwaltungsrathes werden ebenso von den Kassen-
Mitgliedern des bezüglichenLehrerkollegiums gewählt und in

der ersten Generalversammlung des Jahres namhaft gemacht.
Jedes Jahr scheidet eins dieser zuletzt erwähnten vier Mitglie-
der aus, und ein neu gewähltes aus derselben Anstalt tritt in

den Verwaltungsrath ein; jedoch ist das ausgeschiedene Mit-

glied wieder wählbar. Das Ausscheiden erfolgt so, daß zuerst
das Mitglied des Gymnasiums, dann das der Realschule, hier-
auf das der Elisabethfchule und zuletztdas der Vorschuleaustritt.

Der Verwaltungsrath führt« den Namen: ,,Verwal-
tungsrath der Wittwenkasse des Königlichen Frie-
drich - Wilhelms - Gymnasiums, der Königl. Real-,
Elisabeth- und Vorschule zu Berlin.«

Alle Stellen in demselben sind Ehrenämter. Er besorgt
alle Angelegenheiten dieser Wittwenkasse, über welche die Ent-

scheidung nicht ausdrücklichder Generalversammlungvorbehal-
ten ist. Jn allen das Vermögen der Kasse betreffenden gericht-
lichen und außergerichtlichenAngelegenheiten, einschließlichderje-
nigen, welche nach dem Gesetzeeine Spezial-Vollmachterfordern,

ist der Verwaltungsrath deren legitimirter Bevollmächtigterund

hat die Rechte und die Pflichten der Gesellschaft überall in Ge-

mäßheit der Statuten zu vertreten. Seine Legitimation em-

pfängt derselbe durch das KöniglicheProvinzial-Schulkollegium.
Auch ist er- ermächtigt, ein einzelnes seiner Mitglieder oder ei-

nen Rechtsanwalt zu substituiren.
stens einmal im Jahre eine außerordentlicheAffen-Revision
zu veranstalten. Die Richtung für die RechnungsführungUnd

Verwaltung der Wittwenkassen-Angelegenheitengiebt der jedes-
malige Etat, welcher von fünf zu fünf Jahren neu angefertigt
wird. Die Belegung der Kapitalien geschieht nach Maßgabe
des §. 39 der Vormundschafts-Ordnung vom 5. Juli 1875.

Auch liegt ihm ob, wenig-·

§. 7. Die Generalversammlung. Die Verwaltung
der Kasse wird kontrolirt durch die Generalversammlung

Die Generalversammlung wird jährlich wenigstens
einmal, und zwar im Monat Februar, im Auftrage des Ver-

waltungsrathes durch den Rendanten einberufen. Die Einla-

dung erfolgt schriftlich, spätestens acht Tage vor dem anbe-

raumten Termine, enthält die Tagesordnung und die vorher
bei dem Verwaltungsrathe angebrachten, genau formulirten et-

waigen Anträge einzelner Mitglieder, desgleichen die Verwar-

nung, ,,im Falle des Nichterscheinens werde angenommen, daß
der Ausbleibende sich der Stimmenmehrheit unterwerfe«, und

wird von jedem Mitgliede mit vollständigausgeschriebenemNa-

vmen unterschrieben. Jn der Generalversammlung entscheidet die

einfache Stimmenmehrheit und im Falle der Stimmengleichheit
das Loos.

Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Vorsit-

zende des Verwaltungsrathes, eventuell dessen Stellvertreter.

Die Gegenstände,mit denen die Generalversammlung sich zu

befassen hat, sind: l) die Wahl des Rendanten und der Mit-

glieder des Verwaltungsrathes; 2) die Aufnahme und die Aus-

schließungvon Mitgliedern; Z) die Bewilligung außerordent-
licher Ausgaben; 4) die Abnahme der Jahresrechnung; 5) die

Abänderung und die Interpretation dieser Statuten.
«

Die Jahresrechnung trägt der Rendant im Namen des

Verwaltungsrathes vor, erstattet dabei Bericht über die Ge-

schäfte des verflossenen Jahres und legt eine vollständigeVi-

lanz des Vermögenszustandesder Wittwenkasse vor. Zur Ab-

nahme der Rechnung erwählen die Mitglieder drei Personen
aus ihrer Mitte, denen die Rechnungen, die Bücher, die Ve-

läge, ein vom Verwaltungsrathe als richtig bescheinigter Final-
Kassenabschluvß,der Baarbestand und die der Kasse gehörenden

’

Werthpapiere vorzulegen sind. ,

§.8. Aufbewahrung der Kasse. Die der Kasse ge-

hörendenHypotheken und auf den Jnhaber lautenden Papiere
werden in dem seuerfesten Geldschranke der Schulkasse oder an

einem anderen als sicher bekannten Orte in einem eisernen Ka-

sten, in dem auch die Statuten liegen, aufbewahrt, oder sie
werden der Kaiserlich Deutschen Reichsbank zu Berlin als ,,os-
fenes Depot« übergeben. Je einer der drei zu dem Dokumen-
tenkasten gehörendenSchlüssel ist im Verwahrfam des Vorsit-
zenden, des Rendanten und eines Mitgliedes des Aufsichts-
rathes.

§. 9. Revision der Statuten. Die Statuten der Kasse
können nach Maßgabe von §. 7 in jeder Generalversammlung
revidirt und abgeändert werden, das Resultat der Revision
aber darf, wie jetzt, so künftig,wohlerworbene Rechte in keiner

Weise beeinträchtigenoder verletzen und bedarf in jedem ein-

zelnen Falle der Genehmigung der Ministerien des Jnnern und

der geistlichen2c. Angelegenheiten.
Berlin, am 18. August 1876.

Namens der Generalversammlung:
gez. Kern. Dr. M. Strack, Schönermark,

»

Prorekt. d. k.Realschule. Direkt. d. k. Elifabethschule.
Dr. Schumacher. E. Mölli"nger. Dr. Stäckel.

Vorstehende revidirte Statuten der Lehrer-Wittwenkasse des

Königl. Friedrich-Wilhelms-Gymnasiums, der Königl. Real-,
Elisabeth- und Vorschule zu Berlin vom 18. August d. J. wer-

den hierdurch von uns mit der Maßgabe bestätigt,daß die an-



619 Preußen: Singumgänge der Lehrer te. V. 21. Juli u. 5. Septbr. 1877.

derweite Normirung der Pensionen —- §. 5 Uebergangsbestim-
mung —- unserer Genehmigung vorbehalten bleibt.

Berlin, den 25. November 1876.

(L. s.)
Der Minister der geistlichen,Unter-

richts- u. Medizinal-Angelegenh.
Jn Vertretung: gez. Sydow.

Der Minister des Innern.
Jm Auftrage: gez· Ri b b eck.

Verfügung der KöniglichenRegierung zu Merseburg und des

KöniglichenKonsistoriums zu Magdeburg, die Singumgiinge der

Lehrer und Kirchendiener betreffend. Vom 21. Juli und
5. September 1877.

·

Merseburg, den 21. Juli 1877.

Die mehrfach mit den Singumgängen verbundenen Miß-

stände,welche sich ersahrnngsmäßighauptsächlichhinsichtlichder

Stellung der Lehrer, der Gesundheit der Lehrer und Schulkinder,
sowie der Ertheilung des Unterrichtes geltend machen, lassen die

möglichsteEinschränkungund allmählicheBeseitigung solcher Um-

gänge geboten erscheinen. Zu dem Ende verordnen wir daher

Folgendes:
1. Vom I. Januar 1878 an ist bei eintretender Erledigung

von Lehrerstellen der muthmaßlicheErtrag aus Singum-
gängen in die Vokationen, bezw. Einkommenverzeichnisse
weder überhaupt, noch als ein gewährleisteter,oder un-

widerruflicher Theil des Diensteinkommens aufzunehmen.
Dabei versteht es sich von selbst, daß der bisher in Be-

tracht gekommeneBetrag im Falle der Erledigung auf das

Diensteinkommen nicht mehr in Anrechnung zu bringen ist.
2. Die von dem vorbezeichnetenTermine an bei Wiederbe-

setzung von Schulstellen angestellten Lehrer haben sich bei

Meidung disziplinarischer Ahndung der Ausübung der

Singumgänge unter Hinzuziehung von Schulkindern zu

enthalten.
s. Diejenigen Schulstellen, bei welchen seither der Ertrag aus

den Singumgängen einen Theil des Diensteinkommens

gebildet hat und in Folge des Wegfalles dieses Einkom-

menstheiles das Diensteinkommen unter den Minimalsatz
herabsinkt, ist der entsprechende Ausfall jedenfalls bis aus

Höhe des Minimalsatzes von den zur Aufbringung des

Lehrergehaltes Verpflichteten anderweitig zu ersetzen.
4. Ob bei solchen Stellen, welche nach Wegfall der Ein-

nahme aus den Singumgängen ein den Minimalsatz über-
steigendes Einkommen verbleibt, mit Rücksichtauf die Be-

deutung des Amtes und auf die örtlichenVerhältnisseein

billig zu bemessender Ersatz zu gewähren ist, bleibt unse-
rer Prüfung in jedem einzelnen Falle vorbehalten.

5. Was die bestehenden Singumgänge anlangt, so ist deren

Beseitigung herbeizuführen,wenn solche von den Bethei-
ligten gewünschtwird. Die Entschädigungist nach Ver-

einbarung zwischen dem Lehrer und den zur Aufbringung
des Lehrergehaltes Verpflichteten zu gewähren, wobei in

der Regel der Durchschnitt des Ertrages der letzten 6 Jahre
als Anhalt zu nehmen ist.

6. Sollten bei noch zulässigenSingumgängen Mißstände her-
vortreten, welche im Schulinteresse nicht geduldet werden

können, so behalten wir uns vor, die Umgängeauch ge-

gen den Willen der Betheiligten aufzuheben, namentlich
die Mitnahme von Kindern zu verbieten und die dem

Lehrer zu gewährendeEntschädigungfestzusetzen.
7. Zu den Verhandlungen über die Beseitigung derjenigen
Singumgänge, welche nachweislich kirchlicher Natur und
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mit einem kirchlichen Amte verbunden sind, so wie über

die Feststellung der zu gewährenden Entschädigung sind
außer den Schulgemeinden auch die kirchlichen Gemeinde-

Organe (Gemeinde-Kirchenräthe)heranzuziehen.
Wir benachrichtigen hiervon die Herren Superintendenten

unter Bezugnahme auf unsere Zirkularverfügungvom 13. De-

zember 1875 zur Beachtung bei vorkommenden Fällen mit dem

Auftrage, Von dem Inhalte dieser Anordnung die einzelnen
Schulvorständeund Lehrer baldigst in Kenntniß zu setzen.

KöniglicheRegierung,
Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.

Schede.An
die sämmtlichenHerren Superintendenten (mit

Ausnahme von Pforta und Halle reformirt).
Nr. 1972 Il. A.

Magdeburg, den 5. September 1877.

Indem wir vorstehende Verfügung der Königl. Regierung
zu Merseburg auch unsererseits wegen des dabei konkurrirenden

kirchlichen Interesses zur Kenntniß der betreffenden Herren
Ephoren und Geistlichen bringen, machen wir namentlich auf
pos. 7 aufmerksam. Es haben hierdurch die Rechte der Kir-

chengemeinden aus die Singumgänge, soweit sie kirchlicher Na-

tur sind, gewahrt werden sollen und erwarten wir von den

Gemeinde-Kirchenräthen,daß sie überall, wo das Letztere der

Fall ist, dieses Interesse —- namentlich auch zur Sicherstellung
der mit den Singumgängen etwa verbundenen kirchlichen
Einkommenstheile der Kantoren und Küster — gewissenhaft
wahrnehmen werden.

KöniglichesKonsistoriumder Provinz Sachsen.
Noeldechen.

Zirkular an die Ephoren u. Geistlichen
des Regierungsbezirks Merfeburg.

Nr. 5930.

üaiserthmnOefterreicy.
Statut für die k. k. Kunstschulein Krakau. Vom 31. Juli 1877.

§. I. Die Kunstschule in Krakau hat die Aufgabe, einer-

seits Gelegenheit zur Ausbildung im Freihandzeichnen zu ge-

ben, andererseits zu selbstständigerkünstlerischerThätigkeitin der

Malerei heranzubilden.
§. 2. An dieser Schule werden gelehrt und zwar:

a) als Hauptfächer:Freihandzeichnen und Malen,

b) als Hilfsfächer: Anatomie, Perspektive und Styllehre
(in Verbindung mit praktischen Uebungen), Welt-

und Kulturgeschichtennd Kunstgeschichte.
§. Z. An der Schule bestehen für die im §. 2 angeführ-

ten Hauptfächer:
«

I. eine allgemeine Zeichenschule,
2. eine allgemeine Malerschule.

Ueber die angeführtenHilfsfächerwerden besondere Vor-

träge gehalten. «

Die Einrichtung dieser Schulen bestimmt die Studienord-

nung, welche dem Unterrichtsministerium zur Genehmigung vor-

zulegen ist.

§. 4. Ausgabe der allgemeinen Zeichenschuleist: jenen
Personen, welchen die Aneignung einer gewissenFertigkeit im

Freihandzeichnen für ihren Beruf ein Bedürfniß ist und ins-

besondere solchen, die ihre künstlerischeBegabung erproben und

sich für eigentlicheKunststudien vorbereiten wollen, Gelegenheit
zu ihrer Ausbildung zu geben.

(

Gleichzeitig wird diese Schule in einem dreijährigenKur-

sus auch Lehrkräfte für den Zeichennnterricht an Volks-, Bür-
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ger- nnd Mittelschulen auf Grund der diesbezüglichenNormen
«

heranzubilden haben.
-

Jn diese Schule werden alle Jene unbedingt aufgenom-

men, welche die vierte Klasse der Unterrealschule oder des Real-

gymnasiums mit genügendemErfolge zurückgelegthaben.

Dagegen haben jene Ausnahmswerber, welche das Unter-

gymnasium mit gutem Erfolge absolvirt oder welche den An-

forderungen des §. 21 des Reichs-Volksschulgesetzes vom 14.

Mai 1869 in Betreff der Schulpflicht bereits genügt haben,

sowie Personen, welche im reiferen Alter stehen, eine entspre-
chende Fertigkeit im Freihandzeichnendurch eine Aufnahmsprü-

sung nachzuweisen.
§. 5. Aufgabe der allgemeinen Malerschule ist, den Zög-

lingen Gelegenheit zur Erlangung jenes Grades von künstleri-

scher, sowohl allgemeiner, als technischer Bildung zu geben-
welche ihn zur selbstständigenUebung der Malerei genügend
vorbereitet.

Zum Eintritte in diese Schule, welche in der Regel eine

Lehrzeit von drei Jahren umfaßt, ist erforderlich:

a) der Nachweis über die mit gutem Erfolge beendeten

Studien des Untergymnasiums, der Unterrealschule oder einer

mit diesen Anstalten gleichstehendenSchuleoder über ein Wis-

sen, welches dem an dieser Schule verlangten, gleichkommt;

b) der Nachweis einer über die Elemente der bildenden Kunst

hinausgehenden Ausbildung, durch Vorlage von Proben und

Ablegung einer Aufnahmsprüfung, deren Ergebniß den Beruf
des Kandidaten zum Studium der Malerei annehmen läßt.

Von dieser Prüfung sind die absolvirten Schüler der Zei-
chenschulebefreit, wenn sie mittelst eines Zeugnisses eine genü-

gende Zeichenfertigkeitnachweisen.

§. 6. Jm Falle des Bedarfes und der Möglichkeit kann

eine Spezialschule für Historienmalerei eröffnetwerden, welche
die Zöglinge zu selbstständigerThätigkeit in diesem Zweige der

Kunst heranzubilden hat.
Zum Eintritte in dieselbe ist erforderlich entweder der Nach-

weis über die mit gutem Erfolge beendeten Studien an der

allgemeinen Malerschule, oder daß der Kandidat durch Vorlage
von Proben und Ablegung einer Aufnahmsprüfung über sein
Können und Wissen darthun kann, daß er das in der genann-
ten Schule angestrebte Ziel erreicht hat.

§. 7. Das Personale der Kunstschule besteht:
l) aus Einem Direktor in der Vl. Rangklasse, mit den Be-

zügen eines ordentlichen Professors an der Krakauer Universität;
2) aus zwei Professoren in der vIIL Rangtlasse, mit dem

Jahresgehalte von 1200 fl., dem Rechte der Vorrückungin 5

Quinquennalzulagen ä« 200 fl. und der Aktivitätszulagevon

360 fl., und

Z) aus zwei Professoren in der IX. Rangklasse, mit dem

Jahresgehalte von 1000 fl., dem gleichen Quinquennal-Vor-
rückungsrechteund der Aktivitätszulagevon 300 fl.
Für die Hilfsfächer wird durch Berufung von honorir-

ten Dozenten Sorge getragen.
Jn der Zeichen-, sowie in der Malerschule kann bei ein-

tretender Ueberfüllung der Schule oder bei sonst nachgewiese-
nem Bedürfnisse die Ausnahme von Assistenten von Fall zu

Fall vom Unterrichtsministerium gestattet werden.

§«8- An der Kunstfchule bestehen zur Förderungder künst-
lerischen Bildung Stipendien, bezüglichderen besondere Ve-

stimmungen maßgebendsind.
§. 9.· Die allgemeine Malerschule, sowie eventnell die Spe-

zialschulefür Historienmalerei, veranstaltet jährlichSchmaus-«

stellungen. Die Spezialschule ist auch zur Beschickungder grö-

ßeren periodischen, in Verbindung mit der Wiener Akademie

veranstalteten Staatsausstellungen verpflichtet.
§.10. Für die Anschaffung von Büchern, Kupferstichen

und Gypsabgüssenbesteht eine besondere Kommission unter dem

Vorsitze des Direktors und Beiziehung der betreffenden Profes-
soren und Dozenten. Dieselbe hat am Schlusseeines jeden Schul-
jahres an das Ministerium über ihre Thätigkeitzu berichten.
§. 11. Der Obsorge des Direktors sind die Geschäfte,

welche keiner höherenEntscheidung bedürfen,wie auch alle un-

verschieblichenVorkehrungen, letztere mit provisorischer Gütig-
keit, überlassen.

«

Er erstattet die Vorschlägewegen Ernennung von Profes-
soren und Zulassung von Dozenten, sowie wegen Zuerkennung
von Stipendien und legt den Jahresbericht über den Stand

und Fortgang des Unterrichtes dem Ministerium vor. Seine

besondere Obliegenheit ist ferner, über alle Theile der Anstalt
nähere Aufsicht zu führen und darüber zu wachen, daß in die-

ser Hinsicht dem Statnte Folge geleistet werde.

Jhm ist das gesammte Personale untergeordnet. Er macht
die Einladungen zu allen Versammlungen des Lehrkörpersund

führt bei denselben den Vorsitz.
Schließlich ist derselbe zu einer angemessenenBetheiligung

am Unterrichte verpflichtet.
§.12. Der Lehrkörper der Kunstfchule besteht aus den

Professoren der allgemeinen Zeichen- und Malerschule. Seine

Aufgabe ist, alle inneren Angelegenheiten der Schule in Vera-

thung zu ziehen und Vorschlägein dieser Richtung zu erstatten.
Er versammelt sich auf Aufforderung des Direktors min-

destens einmal im Monate. Die Sitzungsprotokolle sind dem

Ministerium vorzulegen.
§. 13. Zu dem Zwecke eines geregelten Vorganges in den

Versammlungen des Professoren-Kollegiumsdient eine Geschäfts-
ordnung, welche dem Ministerium zur Genehmigung vorzule-
gen ist.

§. 14. Die Kunstschule ist dem Unterrichtsministerium un-

tergeordnet, die Korrespondenz mit demselben geht jedoch durch
das Statthalterei-Präsidium in Leusberg.

Wien, am 31. Juli 1877.

Stremayr m.-p.
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zialverems.Korrespondenzen: Berlin (Die Aeußerung Sr. Majeftät des

Kaisers gegen rhetmsche Geistliche. Zur Abhilfe des Lehrermangels. Tarif
für dte Umzngskosten.Das Züchtigungsrechtder Lehrer. Personalien); Saur-
brücken (Kreislehrerkonferenz).Berliner Nachrichten. Vermischtes:
Frankfurt a. O. Halle a. S. Wiesbaden. Stille Nacht, heilige Nacht-
Vakante Lehrerstellen Anzeigen. — Die Beilage (Organ des Ver-
eins deutscherLehrerinnen und Erzieherinnen) enthält: Bericht über die Ver-

sammlungdes Vereins deutscherLehrerinnen und Erzieherinnen am 4. Septbr.
1877 im Rathhause Dr. Rauch’s Vorträge über die Methodik des deutschen
Sprachunterrichts Einige Fragen aus der Methodik des deutschen Aufsatzes;
Ueber die Entstehung und Bildung unsere Erde, Vortrag von Dr. Fr. Brül-
lo1v. Styl nnd Mode, von W. Chodowiecki.

lH—-.-;--ssf"«——
»-

KllfFkanc0-Vsklangcklerhält Jeder-
q welcher sich von dem Werthe des illustrirten

Buches: Dr. Airy’s Naturheilmethode (90. Aufl.) ,

überzeugen will, einen Auszug daraus gratis und
«

franco zugesandt von Richter-M vermag-Anstalt m 4
Leipzig. Kein Kranter versäume, sich den Auszug

kommen zu lassen.
[103]
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W«· its-i

Lehr- unil Lernmittel-Apparate
Zum

physikalischen und ehemisehen Unter-richte
Wir eröiknen mit dem 1. Oktober cr. eine

Leyrs und Eernmittel-Knssteuung
speziell für den

physikalischen uuil chemischen Unterricht

volks- unil Bürgerschulen,
anschliessend an unsere Äusstellungcler vollkommenen Apparate fiir den höheren Unterricht in genannten Fächern.

Indem wir Zu Zahlreicheni Besuche hierdurch ergebenst einladen, halten wir unser

lltiihlissemeiilZitt- iliileistigiiiigv0ii physikalischenunilchemischenlppiiiaieii
bestens empfohlen.

»Man M»
Dr. Hermrliriilivimgehrheekz

M
M. Rom-deck, J. P. nehme di 00.,

· Fabrikanten [104]

Verlag von Wilhelm Vielet .in Leipzig-. »

Soeben bei Carl Flemming in Glogau erschienen-
Durch alle

Bikhhaniiliiwnken
zu beziehen.

tHauch
der

Taschenbueh Erdbesihreibungund Staatenkunde.
ük Von

Gyrnnasiasten unil Realsehiiler. Dks Schneider und Fr. Eduard Keller.
Rai-haltend 2. vollst. umgearbeitete Aufl. 17. Lieferung.

Band Il. Titel, Inhaltsverzeichniß nnd Bogen 39-—42.

Diese soeben zur Ausgabe gekommene 17. Lieferung enthält, aus den aller-Tabellen, Jahre-nahten und Formeln
, «

Aus der
· · s. neue en or chun en berii end, den S lu von Arica, und zwar: Die

Welt-, Kutschen-,LIttetxstursmid Kunst est-klebte- der Mathem-sink- TkmitsvaafiosdekgSinmfkiklånischeRepubidirßDie ZwischenBesitzuugeu in
ÄSUOWIIUBJPhyslks Chemle Natur IIUTIS Mc GWZMPIUCJ Südafrika· Das Kapland. Das Griqualand· Das Land Natal. Die afri-

nebst kanischeJnselivelt. Die Jnselgrnppe der Azorenz Die JnselgrnppeMadeira
ein« Ukbkksichkdkk»auß»kajchkz. und Münz.31)stunk» [105] Die Jnselgruppeder Canaren. Die Capverdischen Inseln. Die Einma-

. Inseln. Die Ozeamschen Inseln. Die Jnsel Madagaskar. Die Musikan-
Preis entst. l Mark 80 Pfge., eleg. geb. 2 Mark. nischen Inseln. Die Jnsein südlichdes Wendekreiseg.

. Der Ill. Band wird das ,,Deutsche Reich« enthalten-gleichfallsvon

Friedr. Eduard Keller bearbeitet. Die l. (18.) Lief. ivird binnen 14

xy y. Tagen zur Ausgabe gelangen. [107]

Königl. pr. Preussisehes,
Grossherzogl BAUER-MS-

Eerzogl sächsischcs,
Feksti tiehennjellerwsehesIm

Verlag von R. l«. Friileriehs in Blberfech

Lehrhueh iler Seeinetrie als Leitfaden
beim Unterricht an höheren Lehranstalten Von W. Mjnk.

5. Aulis-ge Preis brosehirt 3 Mark.

Lehrhueh iler französ. sprache. von W. seinen
I. cursus. Preis cartonirt 1 Mark 50 Pf.

Speeiell fiir das Bedürfniss derjenigen Schulen bearbeitet, die das Pran-

zösisehe als erste fremile spreche lehren.

Probe-Exemplnre »
11081

werden von iier verlagshanillung gerne zur Vertugung gestellt

Te

ils-i.-«.i!·l..
, « Pürstl Kumänisehes —:.
lief-Pianoferte-u. Kunst-inslilul,

«

Mag-Uebung Berlinerstn Ur. 25 u. 26.
Beste Bezngsanelle silr preisgekrönte Piauiuo’9. Flügel, ·.

. Harmoniumg (Estekapttage-Orgeln) und Oeldruck-Gemalde
. jeden Heeren Akqucfition durch leichteste,Ratenza lungcin

Funfiahrige kontraktlikhe Garantie. Die Herren edrer er-

halten bekannten Rabatt. An- nnd Verkauf gebrauchter Instrumente
Preislistem Prospekte nnd illustrirte Kataloge gratie. [106]

Wilhelm Emmer,

Bestellungen
auf die ,,DeutscheSchulzeitung«wie auf die ,,Deutsche

Inhaber der Verdienst-Medute für Kunst Schulgesetz-Sammlimg«Werden noch bei allenBarb-
Und Wissenschaft- handlungenund Postanstalten angenommen und die erschie-»O

neuen Nummern resp. Quartale auf Verlangen nachgeliefert.
Für die Reduktion vermindern-: Fr. Ed uard Kelle r. Berlin SO., Michaclkirchplatz7. —- Konimiss.-Verl. v. R o bert Opp enh eim in B erlin W., Karlebad 6.

Druck von F. Strieiving in Landsberg a. W.


